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Mrt.' 31.) - G e n f.c.'.Dqs 'Gericht'spricht-'-dieBevormMîûnU ode'r-VêrberstâMiNtg
.aus.-(Art- 27.) - - '

z- a 7-- -.'s-
'' .- .'Auch die B e list n ,ì d f-ch a f t kann -infolge AItérs eintreten. Das ststvilgefetz
sagt darüberi Auf.Ansuchen eines Beteiligten oder von Amtes-wegen ernennt die
Vc>r»uundschaftsbebörde einen .Beistand .da/ wo das Gesetz es- bojonders vorsiebt
-Wrt.-.282,..297/ 311, 762. 823),,soivie-in folgenden-Fällen:71. weini Äne-nliindkge
Person in -einer- dringenden -Angelegenheit infolge voir Krankveits Abwesenheit
wder 'dergleichen. weder selbst.- zn -handeln,, noch einen Vertreter zu' bezöi.ch'nen ver-
auag. (Art. 392...-1,.2.) -- T r a ..-- -a -..

- -

-. Neben Krankveit und Abwesenheit, wird .auch -an Altersschwäche zu'h'enkeii
-sein. Es muß rsich um eine dringende Angelegenheit bandeln, in der' rasch vorge-
-gangen werden sollte, wozu der Betreffende, infolge Alters oder Kraukheit risw.
nicht imstande, ist,, also' etwa um Rechtsgeschäfte oder.tliu Persönliche Fiirsorg''.
.Wenn z. B. eine alte Person rasch versorgt werden sollte.«nd sichnicht -imskande
fühlt, diese Versorgung selbst durchzuführen, wird sie einen Verwandten.oder Freund
'usw. nur die Bestellung eines Beistandes ersuchen. Währenddem Nie' Vormundschaft-eine

dauernde Vertretung darstellt und der Bevormundete feine.-Handluitgs-
sähigkeit verliert, ist die Beistandschaft hier nur eine Vertretung in einzelnen
Notfällen, sund der Derbeistiindete BI.ei.bk.haiidstiiigsfähi-g.- -(Art, 4-17.-).. Der Bei-
svnrd hat bei. Besorgung einer einzelnen Angelegenheit die.Anweisungen .-der Vor-
.nnmdschaftSchehörde genari. zn beobachten. (Art. -418.) - - st- g -

DerchBeistaild..kann-glich als bloßer -Nerniögeilsverwatt.rr eingesetzt werdeii
leistlnfähigkei-t einer Person, die Verwaltuirg.ihres Vermögens selbst zu besorgen
.söer-. einen Venstreter zu bestellen, falls nicht die Vormundschaft anzuordnen ist.

(Art. 393.) Tie-Gründe für die klnfähigkeit -werden vor .allein aus-KBankheit, und
Alter sein. Einer mündigen Person- kann.auf ihr Begehreli ein. Beistand gegeben
werden, wenn die Voraussetzung der Bevormundung auf eigenes Begehren
(Art. .'372) vorliegen,,-(Art.-394.) Die Vornlundschaf.tSbehörde hat da die. Wahl
.stvifchen. der Vorinu-ndschaft,-Beistalchschaft iiiid Beiratschaft,

- Wenn fifr die, Entnsti.n-digui'.g einer Person kein genügender Grund vorliegt,
gleichwohl aber -zu ihreiii,(ökonontifchen) Schutze eine .Beschränkung der. Hand-
hmgsfähfgke-it als notwendig ^ erscheillt, so kann ihr ein- B e i r a t gegebeil werden.

(Art. 3M.). - (Fortsetzung folgt,)

Bern. Die B e r.u.i f ch e u - B e z i r k S s.p i t.ä.l e r. Die Beteiligung des
Staates an den Bezirksspitälern geht auf das Jahr 1833 zurück, indem der.Staat
damals eine Anzahl Staatsbetten .in den. „Notfallstuben",- wie die .Spitäler d-a-

uials genaiiiib wurden, errichtete.. Nach ilild nach.haben sich diese. Notfallstnh.en da
amd dort erweitert, uild die Zahl der Staatsbcttei!..wurde vermehrt.'.Fiii Jahre
1848 iststie -auf 199 airgeinachsen, und der Stcmt.hat'.si'ch dahei..nlit,eii'êx...?ttbpen'
fio-n von -Fr.-1.7)9 -pro Bett und Tag Beteiligt. Dlirckpdm .Volksboschlustivoui 28.
November 1889 wurde die Zahl der Staatsbett-su auf,47ö erhöht,miid her. Staat
verpflichtete sich, Pro Tag und pro St-aatsb-ett dein betreffenden Spital 2 Fr. zu
vergüten" Zächl bon B77> war jahrelàiìg fcst'stel'e'gt'.'" ErstBurch Anirahme.-'des

1899 über die -Beteiligung dessSwakesmu der- öff-en?-

pMii* AWkAMÂêîMrde dibfes' -Htzmmà'chii-fMobeu^âàà-D^îetz.chiMt
-heute die'GrünÄlage-für die Leistüngeü dàs-'Mstates aii'W'WWDUMKs-Aà,
wo,lktb durch.diwists"'GZeß nicht .N'ur'IM'BMAstalàrstiitz^ fo.stàpn auch auf
mindestens Iß oder, höchstens' Ist der PflègemggJgehen.' Feriiêr ÌBWe dadurch eine
gerechtere'MMMrU'derJNMtZvèWKWàkMM.tlwèrdè'n, unter Berücksichti-



- S6 -
gung der ökonomischen Lage der einzelnen Ortschaften. In dritter Linie hak sich
der Staat mit diesem Gesetz auf eine stete Berücksichtigung der tatsächlichen
Verhältnisse und nicht auf eine bestimmte Zahl festgelegt. Man darf sagen/daß sich
die Bezirksspitäler unter der Herrschaft dieses Gesetzes in erfreulicher Weise
entwickelt haben, so daß wir jetzt deren 30 besitzen. Die Bettenzahl ist von 1899 bis
1917 von 886 auf 1938 gestiegen; dabei sind 208 Betten eingerechnet, die den
Absonderungshäusern der betreffenden Bezirksspitäler zugeteilt sind. Nun beträgt
aber die Zahl der St-aatsbetten nur 357, was einen Viertel ausmacht, statt, w:e
un Gesetz vorgesehen, einen Drittel. Hier liegt das berechtigte Verlangen der
Bezirksspitäler, daß man mit aller Entschiedenheit darauf dringt, daß der Staat
seinen Verpflichtungen, die er gesetzlich übernommen hat, auch nachkomme. Sollte
die Regierung nicht auf gütlichem Wege zur Einhaltung der nachgewiesenen
Beiträge veranlaßt werden können, so werden sich die Bezirksspitäler auf ein
rechtliches Gutachten hin zur Beschreitung des Prozeßweges veranlaßt sehen. â.

Graubünden. Der Beitritt zum interkantonalen Konkordat betreffend die
wohnörtliche Unterstützung wurde in der Volksabstimmung vom 2. März 1919
mit großem Mehr vollzogen.

Schwyz. Die A r me nIa sten der Gemeinden des Kantons Schwyz Haben
sich im -Jahre 1917 beträchtlich vermehrt. Sie wären infolge Krieg und Teuerung

beinahe unerschwinglich geworden, wenn nicht Kanton und Bund durch
Ausrichtung der Militärnotunterstützung und durch die verbilligte Milch und Brot
helfend eingegriffen hätten. Ueber die Zinsen der Fondationen hinaus mutzten
die Gemeinden an das Armenwesen aus der Gemeindekasse zirka 250,000 Fr.
leisten und für die Versorgung von Geisteskranken 42,000 Fr. Einzelnen Gemeinden

würde die Versorgung von Geisteskranken große Kosten verursachen, wenn
sie nicht in den Armenhäusern Einrichtungen getroffen hätten zur Aufnahme von

leichtern Fällen von Geisteskranken. — Der Bezirk Einftedeln hat in der
Armenhausliegenschaft eine Holzspalterei eingerichtet, woraus 35,000 Fr. gezogen wurden.

Ebenso machte der Erwerb der Armenhausinsassen im Bezirke Gersau
7000 Fr. aus und in der Gemeinde Jngenbohl 8000 Fr. (Flicken von Säcken für
das Lagerhaus der Bundesbahnen). Das größte Armenhaus des Kantons in der

Gemeinde Schwyz kann an Erwerb der Insassen nur 500 Fr. aufweisen. — Die
Hälfte des eidg. Alkoholgeldes von 96,114 Fr. wurde von den Gemeinden auch

für die Armenlasten verbraucht. — Der schwyzerische I r r e n h i l f s v e r e i n

weist auf Ende 1917 ein Vermögen von 57,000 Fr. auf. Der kantonale Jrrenhaus-
baufonds beträgt 312,000 Fr. und der kantonale Jrrenhausbetriebsfonds nur
795 Fr. Der Jrrenhausbaufonds wird geäufnet durch Zuwendung des Ertrages
von 2 Kirchenopfern, die jährlich zweimal aufgenommen werden, und durch den

Ertrag der Nachsteuern. Der Jrrenhikfsverein zählt zirka 2000 Mitglieder. Es

kamen ihm nur 400 Fr. an Legaten zu. Unterstützungen zahlte er 1300 Fr. Möge

un Kanton Schwyz immer mehr die Erkenntnis reifen, daß vor allem die Ursachen

der Armut zu bekämpfen sind (Alkoholismns). M.

SW iWt-lligcntrr, braver Mingling
kann den

MOr-U.lgMlWMlMlll
gründlich erlernen bei

G. Zulauf,
Spengler und Anstallareur,

«SS Bruzg.

Da«

Art. Institut Hrell Knßki,
Vertag, Zürich,

versendet auf Verlausten umsonst den

Katalog über Svrachbücher zum Schul-
und Selbststudium.

Gesunder, starker Jüngling, nicht

unter 15 Jahren, kann bei tüchtigem

Meister den Beruf gründlich er-
lernen. Näheres bei R. Bär, Konditor,

Banrna, Kt. Zürich.

Buchdruckerei „Gffwgerhof Ä.-G " t» Bragg.
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